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 Veröffentlicht am 19.06.1959

Norm

AngG §17

Rechtssatz

Bei Doppelarbeitsverhältnissen steht dem Arbeitnehmer grundsätzlich gegen jeden Arbeitgeber ein Anspruch auf

bezahlten Urlaub zu.

Schlagworte

*D*, Angestellte, Urlaubsgesetz, Mehrheit, Dienstverhältnis, Erholungsurlaub, Entgelt, Urlaubsanspruch, Erwerb,

Urlaubsentgelt
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